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1.3.3

1.3.4

Allgemeine Bestimmungen
Geltungsbereich

Die technischen Anschlussbestimmungen gelten fur alle Anlagenteile, welche von Heizwas-
ser aus der Warmeerzeugung und dem Warmeverteilnetz des Fernwarmenetzes durchflos-
sen werden.

Begriffe

a) Mit Primarseite sind alle Bauteile und Komponenten erfasst, welche direkt vom Heizwas-
ser des Warmeverbunds durchstromt werden.

b) Als Sekundarseite wird der vom Wasser der Haus- oder Kundenanlage durch-stromte An-
lagenteil bezeichnet. Hierzu gehoren der Sekundarteil der Warmeubergabestation mit Fil-
tern, Pumpen, Absperrarmaturen sowie die gesamte Hausanlage (Boiler, Radiatoren
Uusw.).

c) Die Regeleinrichtung umfasst alle Komponenten welche fir die Regulierung, Messung
und Uberwachung der Primér- und optional auch der Sekundérseite notwendig sind. Die
Regeleinrichtung wird durch den Warmelieferanten (WL) zur Verfugung gestellt, in Betrieb
genommen und gewartet. Die Installation der einzelnen Komponenten in der Warmeuber-
gabestation erfolgt durch den Warmebezlger (WB), respektive seinen Installateur.

Allgemeine Bestimmungen

Das Fernwarmenetz gibt Warme an eine Vielzahl Warmebeztger (WB) ab. Deshalb muss bei
der Erstellung der Anschluss- und Abnehmeranlagen ein hohes Mass an Sicherheit gewahr-
leistet sein.

Zur Betriebssicherheit gehort:

a) das Vermeiden von stérenden Auswirkungen auf andere Abnehmer und von rasch zuneh-
menden Undichtheiten, welche Personen gefahrden und den Betrieb unterbrechen kénn-
ten.

b) die sachgemasse Konstruktion und Ausfiihrung der Anlagen, um Stoérungen, Ermidungs-
bruche, Korrosionen usw. zu vermeiden.

Die, an das Fernwarmenetz angeschlossenen Anlagen mussen allen behoérdlichen Vorschrif-
ten entsprechen sowie nach den jeweiligen Regeln der Technik berechnet und ausgefuhrt
werden.

Fur die Auswahl der Materialien, die Verarbeitung, das Schweissen und die thermische Be-
handlung der Schweissungen gelten, wenn nichts anderes bestimmt wird, die VSM-Normen
sowie die Vorschriften und Bestimmungen des SVTI (Schweizerischer Verein flr technische
Inspektionen) sowie des SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, fir
auslandische Produkte zusatzlich die DIN-Norm und AGFW-Richtlinien.
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2.2.3

Warmetrager

Die Warmelieferung erfolgt durch Abgabe von Heizwasser als Warmetrager aus der Vorlauf-
leitung, wobei das Heizwasser nach Durchstromung der Warmeaustauscher (indirekter An-
schluss) des Abnehmers vollumfanglich und abgekuhlt in die Ricklaufleitung zurlickgespeist
wird.

Der Warmetrager darf in den Anlagen des Abnehmers weder physikalisch noch chemisch
verunreinigt werden. Der Warmetrager ist konditioniertes Wasser nach den Richtlinien des
Schweizerischen Vereins von Gebaudetechnik-Ingenieuren (SWKI). Das Heizwasser darf kei-
nesfalls als Trinkwasser verwendet werden.

Technische Bestimmungen

Druck

Die Anlagen sind fur die Druckstufe PN 16 zu dimensionieren.

Der Druckabfall der Anlagen des Abnehmers, festgestellt zwischen Vor- und Rucklauf, darf
0,6 bar nicht Ubersteigen. Die Warmeversorgung halt diese Druckdifferenz, geordnete Be-

zugsverhaltnisse vorausgesetzt, als Mindestwert aufrecht und ist berechtigt sie unter 0,5 bar
zu senken, soweit dadurch der WB in seinem Warmebezug nicht benachteilig wird.

Druckwerte:

o Max. Vorlaufdruck im Netz 16 bar

. Max. statischer Druck im Netz 4,0 bar (Héhenunterschied)
o Max. Druckverlust Plattentauscher 0.25 bar

. Max. Druckverlust Regelventil 0.20 bar

Temperaturen

Die maximale, fur die Bemessung der Anlagen massgebende Temperatur betragt 95° C (Aus-
legungstemperatur). Die jeweilige Vorlauftemperatur ist von der Aussentemperatur abhan-
gig. Bei der Projektierung ist eine moglichst niedrige Ricklauftemperatur anzustreben (vari-
able Massenstrome).

Die Toleranz der Vorlauftemperatur betragt, wenn nicht anders vereinbart, = 5 K, kontinuierli-
cher Bezug vorausgesetzt.

In Abhangigkeit von der Aussentemperatur variiert der Bereich der Vorlauftemperatur ge-
mass dem nachfolgenden Diagramm im Regelbereich.
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Fernwarmetemperaturen Vorlauf (VL) und Riicklauf (RL)
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Max. Rucklauftemperatur primarseitig

- im Heizbetrieb Altbauten: 50°C
Neubauten: 35°C
- im WW-Betrieb Altbauten: 55°C
Neubauten: 50°C

Die angegebenen primarseitigen Rucklauftemperaturen sind als Maximalwerte zu verstehen.

Es sind mdglichst tiefere Ricklauftemperaturen anzustreben.

Max. zulassige Rucklauftemperaturdifferenz uber dem Warmetauscher in jedem Betriebs-

punkt (RL primar zu RL sekundar): 2K

2.3 Brauchwarmwassers

2.3.1 Die Warme fur die Aufheizung des Brauchwarmwassers steht ganzjahrig zur Verfugung.

2.3.2 Furdie Brauchwarmwasserladungen sind einstellbare Zeitfenster vorgesehen.
2.4 Betriebsbereitschaft
2.4.1 Das Fernwarmenetz wird ganzjahrig betrieben.

2.5 Verfahren bei Messfehlern

2.5.1 Die Warmemesseinrichtung wird nach den Vorschriften der Warmezahlerverordnung des
Bundesrates vom 21. Mai 1986 (SR 941.231) oder gemass EU-Zertifizierung geeicht und

nachkontrolliert.

2.5.2 Der WB kann jederzeit eine Uberpriifung der Warmemesseinrichtungen verlangen. Die Kos-
ten dafur tragt jene Vertragspartei, die durch das Ergebnis der Prufung ins Unrecht gesetzt

wird.
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Ergibt eine nachtragliche Uberpriifung der Warmemesseinrichtung eine Abweichung, im Be-
lastungsbereich von 50%, von mehr als 5 % zwischen der gemessenen und der effektiven
Warmemenge, berichtigt der Warmelieferant (WL) die Warmerechnung fur jenen Zeitraum,
auf den sich der Messfehler nachweislich ausgewirkt hat, héchstens jedoch fur ein Abrech-
nungsjahr vor Entdeckung des Messfehlers.

Lasst sich der Umfang des Messfehlers nicht sicher feststellen, bestimmt der WL den ge-

schuldeten Warmepreis aufgrund des Durchschnitts der vergangenen Rechnungsjahre unter
Berlicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse auf Grund der Heizgradtage. Zu viel oder zu
wenig verrechnete Energiemenge werden mit der darauffolgenden Abrechnung abgerechnet.

Betriebsposition
Indirekter Anschluss

Ein indirekter Anschluss ist zwingend. Die Liegenschaft wird Uber eine WarmeUlbergabesta-
tion (Warmetauscher) an das Fernwdrmenetz angeschlossen (Anhang Anschlussschema).
Der Einbau eines Solarspeichers als Ubergabestation ist gestattet. Dabei erfolgt der An-
schluss zwingend indirekt, d.h. es ist ein Warmetauscher als Systemtrennung einzubauen.

Gute Bedienbarkeit, einfacher Unterhalt sowie das Auswechseln der Station mulissen sicher-
gestellt sein.

Primarseite

Die Warmeubergabestation muss die technischen Bedingungen erflllen, welche durch den
WL vorgeschrieben ist.

Die Installationen ab den Hauseintritts-Schiebern ist Sache des WB, inklusive aller Isolati-
onsarbeiten.

Die Regeleinrichtung wird durch den WL bereitgestellt und bleibt in dessen Besitz und Unter-
haltspflicht. Der WB (resp. sein Installateur) bestellt die Regeleinrichtung beim WL mit dem
daflr vorbereiteten Formular.

Die Anschlussleitungen werden durch den WB im Rahmen der Detailplanung definiert. Vor
dem Beginn der Installation ist die priméarseitige Leitungsfuhrung durch den WL schriftlich
freizugeben.

Sekundarseite

Der Einbau der im Schema aufgefuhrten Armaturen (Anhang Anschlussschema) wird vom
WL verlangt. Damit kann bei auftretenden Problemen die Situation rasch analysiert werden.

Brauchwarmwassererwarmung

Die Ladung des Warmwasserspeichers erfolgt in maximal zwei Zeitfenstern (2 x 3 Stunden).
Die Zeitfenster der Ladung erfolgen versetzt zur Spitzenlast des Raumwarmebedarfs.
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3.5 Umformeraum (Heizraum)
3.5.1 Folgende Bedingungen mussen erfullt sein:
a) Wasseranschluss und Ablauf fur Entwéasserung
b) Stromanschluss 230V an Anschlussklemme
c) Ausreichende Beleuchtung
d) Gute Zuganglichkeit
3.6  Betrieb und Unterhalt

3.6.1 Eingriffe auf die Installation seitens WB beschranken sich nach der Inbetriebnahme aus-
schliesslich auf die Sekundéarseite.

3.6.2 Fir Anderungen an der Primérseite ist die Einwilligung des WL erforderlich, die Wiederinbe-
triebnahme hat im Beisein desselben zu erfolgen.

4. Dimensionierung und Materialien
4.1 Allgemeinde Bestimmungen

4.1.1 Dieim Folgenden nicht weiter spezifizierten Materialien erflllen mindestens die in Ziffer 3
definierten Anforderungen.

4.1.2 Der Warmelieferant ist berechtigt jeglichen Nachweis daftir einzufordern.

4.2 Rohre

4.2.1 Die Anschlussleitungen primarseitig im Gebaudeinneren bestehen aus nahtlosen Stahlroh-
ren St 37 nach DIN 629 Blatt 3, oder aus geschweissten Stahlrohren nach DIN 1626 Blatt 3,
mit Gutevorschriften nach DIN 5W49, in Normalwandstarken sowie mit Werkabnahmezeug-

nis.

4.2.2 Die Rohre miissen innen und aussen gut gereinigt und frei von Ol und Fett sein. Sie diirfen
keine Rillen und Schlagstellen aufweisen.

4.3 Armaturen

4.3.1 Alle Armaturen sind in der Druckstufe PN 16 vorzusehen. Fur Absperr- oder Trennarmaturen
sind Kugelhdhne einzusetzen.

4.4  Entleerung und Entluftung

4.4.1 Die Tiefpunkte der zwischen zwei Absperrorganen gelegenen Leitungsabschnitte missen
eine Entleerungseinrichtung erhalten.
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4.7.1

4.8

4.8.1

Die Hochpunkte der Anschlussleitungen mussen eine Entliftung enthalten. Grundsatzlich
mussen die Leitungsabschnitte, die eine Entleerung besitzen, auch mit einer Entluftung aus-
gerustet sein.

Fur die Entleerungs- und Entluftungsarmaturen gelten dieselben Anforderungen wie fur die
Hauptarmaturen.

Entleerungs- und Entluftungsleitungen sind wahrend des Normalbetriebs zu sichern und
mussen jederzeit zuganglich sein.

Isolation

Die Anschlussleitungen primarseitig von und ab Warmemesseinrichtung sind gegen Warme-
verluste zu dammen. Die Dammung darf im nassen Zustand keine korrodierende Wirkung
auf die Anlageteile austben und bei Betriebstemperatur soll sie chemisch stabil und mass-
haltig sein.

Die Isolation ist FCKW-frei auszufiihren.

Fur die Isolationsstarken gelten die Bestimmungen der Kantonalen Energieverordnung
(KEnV) des Kantons Bern.

Warmemessung

Der Warmezahler wird vom WL bereitgestellt und gewartet. Der Warmezahler ist kommu-
nikationsfahig und wird fernausgelesen.

Die Warmemessung wird bei der Inbetriebnahme durch den WL eingestellt und plombiert.
Die Ein- und Auslaufstrecke bei der Warmemessung muss als gerades Rohrstuck ausgefuhrt
sein und istin ihrer Lange vom Rohrinnendurchmesser abhangig.

e Einlaufstrecke: 10 x Rohrinnendurchmesser

e Auslaufstrecke: 5 x Rohrinnendurchmesser

Der Stromanschluss des Zahlers ist kombiniert mit der Warmeubergabestation an einer
Klemme auszufuhren, die Kommunikation wird Uberwacht.

Die elektrische Anschlussmoglichkeit wird durch den WB zur Verfigung gestellt.
Warmeleistung

Die abonnierte Warmeleistung wird zwecks Verrechnung permanent gemessen und aufge-
zeichnet. Der WL stellt bei der Inbetriebnahme die entsprechende Warmeleistung beim Reg-
ler resp. Ventil ein und plombiert den Warmezahler.

Regulierung

Die Regulierung der Verbraucherseite muss auf ein automatisch gesteuertes Ventil primar-

seitig wirken. Die dafiir notwendige Regeleinrichtung der Ubergabestation wird durch
den WL bereitgestellt und gewartet.

Evolon AG, 1. Januar 2026, Version 01 Seite 8/ 11



4.8.2 Mit Rucksicht auf die Warmemessung muss die Regulierung so gestaltet sein, dass ein Heiz-
wasserbezug unter 10 % der vereinbarten und garantierten Heizwasserleistung ausgeschlos-
sen ist.

4.9 Montage

4.9.1 Die Ausfuhrung muss durch zuverlassiges und qualifiziertes Montagepersonal erfolgen.

4.10 Hydraulische Druckprobe

4.10.1 Nach der Montage und vor Beginn der Isolierarbeiten ist eine hydraulische Prifung der Pri-
marseite des Heizwassersystems durchzufiihren und zu protokollieren. Das Abpressen ge-
schieht mit einem Druck von 16 bar wahrend mindestens 2 Stunden. Zeigen sich Undichthei-

ten, so sind Prufungen nach Behebung der Mangel zu wiederholen.

4.10.2 Die Druckprifung muss durch den WL abgenommen werden. Er ist deshalb mind. 3 Arbeits-
tage vor der Durchfihrung dazu einzuladen.

4.11 Reinigung und Korrosionsschutz

4.11.1Vor dem Anschliessen ist das Heizwassersystem einer grindlichen Reinigung mittels Durch-
spulung zu unterziehen (Entfernen von Schlamm, Hammerschlag, Schweissperlen usw.).

4.11.2Die Aussenflache der Anlagen ist nach der Reinigung mit einem Korrosionsschutzanstrich zu
versehen.

4.12 Kontrolle und Inbetriebnahme

4.12.1 Der WL ist berechtigt, wahrend den Ausfuhrungsarbeiten die von ihr als notwendig erachte-
ten Kontrollen durchzufuhren.

4.12.2 Die Anlage wird durch den WL hinsichtlich der Ausfiihrung geprift und abgenommen.
4.12.3Die Inbetriebnahme darf nur im Beisein des WL erfolgen.

4.12.4Die Anwesenheit des WL entlastet den WB nicht von seiner Verantwortung fur die richtige
und sichere Ausfuhrung der Arbeiten.
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5. Schlussbestimmung

5.1 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

5.1.1 Die zwischen der Evolon und dem Warmekunden abgeschlossenen Vertrage, einschliesslich
der vorliegenden TAB, unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. Zustandig sind
die Gerichte am Sitz der Evolon AG in Lyss.

5.2 Inkrafttreten

5.2.1 Diese Bestimmungen treten am 01. Juli 2022 in Kraft.
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	2.4 Betriebsbereitschaft
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	3.2 Primärseite
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	3.4 Brauchwarmwassererwärmung
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	4.8 Regulierung
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	4.9 Montage
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	4.10 Hydraulische Druckprobe
	4.10.1 Nach der Montage und vor Beginn der Isolierarbeiten ist eine hydraulische Prüfung der Primärseite des Heizwassersystems durchzuführen und zu protokollieren. Das Abpressen geschieht mit einem Druck von 16 bar während mindestens 2 Stunden. Zeigen...
	4.10.2 Die Druckprüfung muss durch den WL abgenommen werden. Er ist deshalb mind. 3 Arbeitstage vor der Durchführung dazu einzuladen.

	4.11 Reinigung und Korrosionsschutz
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